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(54) Bezeichnung: Methode zur Steigerung der Knochenhärte und Knochenstarrheit und zur Reduzierung von
Brüchen

(57) Hauptanspruch: Menschliches PTH(1-34) zur Verwen-
dung in einem Verfahren zur Minderung des Auftretens und/
oder der Schwere von Brüchen bei einem Menschen mit Os-
teoporose-Risiko oder bestehender Osteoporose durch Ver-
abreichung von PTH(1-34) mittels subkutaner Injektion in ei-
ner Dosis von weniger als 1 μg/kg/Tag.
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Patentansprüche

1.  Menschliches PTH(1-34) zur Verwendung in ei-
nem Verfahren zur Minderung des Auftretens und/
oder der Schwere von Brüchen bei einem Menschen
mit Osteoporose-Risiko oder bestehender Osteopo-
rose durch Verabreichung von PTH(1-34) mittels sub-
kutaner Injektion in einer Dosis von weniger als 1 μg/
kg/Tag.

2.  Menschliches PTH(1-34) zur Verwendung nach
Anspruch 1, wobei der Mensch zudem wirksame Do-
sen von Kalzium und Vitamin D erhält.

3.  Menschliches PTH(1-34) zur Verwendung nach
einem vorhergehenden Anspruch, wobei das PTH(1-
34) 12–24 Monate lang verabreicht und dann mindes-
tens 6 Monate abgesetzt wird.

4.  Menschliches PTH(1-34) zur Verwendung nach
einem vorhergehenden Anspruch, wobei das PTH(1-
34) als stabilisierte Lösung verabreicht wird, die ein
Stabilisierungsmittel, einen Puffer und ein Konservie-
rungsmittel enthält.

Es folgen keine Zeichnungen
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